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1) Parlamentarische Republik. Hauptstadt
Lissabon (800 000 Einw.). Fläche 92 270 km2,
dazu Inseln und exterritoriale Besitzungen. 10
Mill. Einw., 108 Einw./km2. Landessprache
Portugiesisch. Religion überwiegend Katho-
liken. Analphabetismusquote bei 10%. Arbeits-
losigkeit bei 7%.
2) Aufbau und aktuelle Aufgaben des
Bildungswesens sind noch immer davon
gekennzeichnet, dass die allgemeine Schul-
pflicht bis 1974 lediglich vier Jahre betrug, bis
1986 nur sechs Jahre und erst ab 1987 eine
neunjährige Schulpflicht schrittweise verwirk-
licht werden konnte. Das allgemeine und das
berufliche Qualifikationsniveau der Bevölke-
rung sind entsprechend niedrig. Die Nachquali-
fikation von Erwachsenen gehört deshalb zu
den selbstverständlichen Aufgaben der Bil-
dungseinrichtungen von der Grundschule bis
zu den Hochschulen. Grundlage für die Neu-
ordnung des gesamten Bildungswesens ist das
Rahmengesetz  über das  Bildungswesen von
1986. Als Kernbereich des Schulwesens bestimmt das Gesetz die neunjährige Schule der Grund-
bildung (Ensino Básico), die alle Kinder des Landes zur Erfüllung ihrer Schulpflicht gemeinsam
besuchen. Die Schulpflicht beginnt mit der Vollendung des 6. Lebensjahres. Für die Durchführung der
gesetzlichen Bestimmungen und die Aufsicht über das gesamte Bildungswesen ist das Erziehungs-
ministerium zuständig, bei beruflichen Ausbildungsgängen in Kooperation mit dem Ministerium für
Arbeitsmarktfragen und soziale Sicherheit. In den 18 Distrikten des Landes führen besondere Ämter
die regionale und lokale Schulaufsicht im Auftrag des Ministeriums durch. Das Gewicht der
Zentralbehörde soll schrittweise zugunsten der Kompetenzen in Regionen, Gemeinden und der
einzelnen Schulen abgebaut werden. Schulträger der Einrichtungen zur Erfüllung der Schulpflicht sind
die Gemeinden. Bei der Finanzierung werden sie aus dem Staatshaushalt unterstützt. Auch
anerkannte private Schulen haben gesetzlichen Anspruch auf öffentliche Zuschüsse. Der Besuch der
Pflichtschulen ist kostenlos. Die Schulen können jedoch unter Berücksichtigung der finanziellen
Verhältnisse in den Familien für Lehrmittel und extracurriculare Angebote Beiträge erheben.
Pflichtschulen werden i.d.R. als Ganztagseinrichtungen geführt. Für Kinder und Jugendliche mit
erhöhtem Förderbedarf ist ein System von Sonderklassen und Spezialschulen im Aufbau.
3) Die Kindergärten des Elementarbereichs (Pré-escolar) können freiwillig ab dem 3. Lebensjahr
besucht werden. Sie verstehen sich ausdrücklich nicht als Vorschulen, sondern eher als Orte
allgemeiner Förderung der kindlichen Persönlichkeit. Der Schulbesuch beginnt mit dem Eintritt in die
vierjährige Primarstufe der Schule der Grundbildung und setzt sich in der zweijährigen Grundstufe und
der dreijährigen Sekundarstufe I fort. Die Leistungsbeurteilung findet auf allen Stufen des Bildungs-
wesens große Beachtung. Schon in der Pflichtschule hängt die Versetzung von Mindestpunktzahlen
ab. Die drei Stufen dieser Schule sind zumeist organisatorisch und räumlich miteinander verbunden.
Für die Primarstufe hat das Ministerium lediglich einen Rahmenlehrplan erlassen, der Leitziele und
Lernbereiche näher erläutert. Die detaillierte Ausgestaltung des Unterrichts ist in die pädagogische
Freiheit des Klassenlehrers im Rahmen der Beschlüsse der Lehrerkonferenz gestellt. Schwerpunkt
des Curriculums in der Grundstufe ist Fachunterricht in den Lernbereichen Sprachen,
Naturwissenschaft und Technik, soziales Lernen und Ethik. In der Sekundarstufe I wird der
Fachunterricht weiter intensiviert und durch berufsorientierende Angebote erweitert. Grundstufe und
Sekundarstufe I bieten ihre Kurse auch als Fernunterricht über die Medien an. Davon machen
zahlreiche Jugendliche und Erwachsene Gebrauch. Nach Beendigung der Grundbildung können die
Jugendlichen in der Sekundarstufe Il (Ensino secundario) zwischen allgemein bildenden (Lyzeum)
oder berufsbildenden Sekundarschulen (technisches Gymnasium, berufliche Schule) wählen. An
diesen Sekundarschulen kann nach drei Jahren die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
erworben werden. Sie ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Aufnahmeprüfung der Hochschulen
und Universitäten.
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4) Neben der schulischen Berufsausbildung an Schulen der Sekundarstufe 11 entwickelt das
Arbeitsministerium auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes von 1984 eine duale Ausbildung in
Betrieb und Berufsschule für unterschiedlich lange Ausbildungsgänge. Für Jugendliche mit Lernbe-
einträchtigungen und Erwachsene werden Eingliederungslehrgänge angeboten.
5) Nach dem Rahmengesetz von 1986 gliedert sich der Tertiärbereich in Universitäten und
Polytechnische Hochschulen (Fachhochschulen). Die Zulassung für beide Hochschularten setzt den
erfolgreichen Besuch eines Zweiges der Sekundarschule sowie das Bestehen einer Aufnahmeprüfung
voraus. Die Hochschulen erheben Studiengebühren.
6) Erzieher für Kindergärten und Lehrer für die beiden ersten Stufen der Schule der Grundbildung
werden in drei- bzw. vierjährigen Studiengängen an einer Pädagogischen Fachhochschule
ausgebildet, die mit dem Bakkalaureat abschließen. Lehrer für die dritte Stufe der Grundbildung und
die Sekundarschulen durchlaufen einen fünf- bis sechsjährigen Studiengang an einer Universität, der
ein Jahrespraktikum einschließt und zum Lizentiat führt.
7) Der beruflichen Nachqualifizierung und Weiterbildung kommt große Bedeutung zu. Fast 90% aller
Angebote werden von privaten Unternehmen durchgeführt und finanziert.
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